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B Örtliche Bauvorschriften 
gemäß § 74 LBO 

 

B.1 Dachform und Neigung (§ 74 (1) 1 LBO) 

Zulässig sind:  

- flache und flach geneigte Dächer, mit Dachneigungen zwischen 0° und 5°. 

Hinweis: Dachbegrünung siehe Pflanzgebot Pfg 3. 

B.2 Gestaltung von Fassaden und Dächern (§ 74 (1) 1 LBO) 

Grellfarbene, glänzende und reflektierende Materialen sind nicht zulässig mit Ausnahme von 
Fenster, Türen und Flächen für die Solarnutzung. 

Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende Umge-
bung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind unzulässig. Weiterhin 
sind spiegelnde Fassaden oder Fenster mit einem Außenreflexionsgrad größer 15% an Ge-
bäudefronten in Nachbarschaft zu Gehölzbeständen bzw. der offenen Feldflur unzulässig. 

Es wird auf das Merkblatt „Vögel und Glas“ der Schweizerischen Vogelwarte 
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/merkblaetter/MB_Voegel_und_Glas_D_2017.pdf 
und die ausführlichere Broschüre „Vögel und Glas“ https://vogelglas.vogelwarte.ch verwie-
sen. 

 

B.3 Anforderungen an Werbeanlagen (§ 74 (1) 2 LBO) 

Werbeanlagen, deren Stätte der Leistung nicht auf demselben Grundstück liegt, sind ausge-
schlossen. Werbeanlagen dürfen die Höhe der Gebäude auf dem jeweiligen Baugrundstück 
nicht überschreiten und dürfen nur von der Erschließungsstraße aus sichtbar sein. 

Falls eine Beleuchtung von Werbeanlagen vorgesehen ist, müssen diese insektenfreundlich 
ausgeführt werden (s. C.5, Insektenfreundliche Beleuchtung).  

Großflächige Leuchtreklamen sind unzulässig. 

B.4 Einfriedungen (§ 74 (1) 3 LBO) 

Tote Einfriedungen dürfen die Höhe von 2,0 m nicht überschreiten.  

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen ohne Gehweg oder Sicherheitsstreifen ist mit den 
Einfriedungen ein Mindestabstand von 50 cm bis zum Straßenrand (Bordstein) einzuhalten. 

Entlang den landwirtschaftlich genutzten Flächen ist das Nachbarrecht einzuhalten. 

Tote Einfriedungen müssen zur Durchlässigkeit von Kleintieren einen Mindestabstand von 
10 cm zum Boden aufweisen. 


